
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/7/17 89/10/0081
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.07.1989

Index

L55007 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

NatSchG Tir 1975 §38 Abs1 lita;

VStG §19 Abs2;

VStG §19;

Rechtssatz

Dass das Gebiet, in dem eine bewilligungslose Tätigkeit vorgenommen wird, nicht mehr NATURBELASSEN ist, ist bei

der Frage der Höhe des Verschuldens bedeutungslos.

Schlagworte

Erschwerende und mildernde Umstände Allgemein
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1989/7/17 89/10/0081
	JUSLINE Entscheidung


